
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1966/2/17 2Ob27/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1966

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z8 J

ZPO §217

ZPO §272

Rechtssatz

Anwendung des § 217 ZPO auch im außerstreitigen Verfahren. Die Verwertung der persönlichen Erinnerung des

Gerichtes kann nur dann Entscheidungsgrundlage sein, wenn es, vom Protokoll abgehend oder über dessen Inhalt

hinausgehend, seine Entscheidung auf Tatsachen seiner Erinnerung gründet, diese in der Begründung mitteilt und

ausführt. Der bloße Hinweis des Erstgerichtes im Vorlagebericht, der jene Stellungsnahme der Beteiligten ausschließt,

kann dieses Erfordernis nicht ersetzen.
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